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z.Hd. Herrn Dr. Johann Hartmann
Franz-Stapf-Straße 8                                                 
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88212 Ravensburg
Ihr Schreiben vom 22.02.06
Betr.: Gnadenhof „Lebenswürde für Tiere“ in 88279 Amtzell, Argenhof
          Hier: Haltungsbedingungen für Hunde

Sehr geehrter Herr Dr: Hartmann,

vielen Dank für Ihre Antwort. Hierzu möchte ich ausführen:

Ihr Hinweis, dass mir die eklatanten Missstände auf dem o.a. Gnadenhof seit Sommer 2005 bekannt sind, ist nicht richtig und wurde von mir auch nicht so mitgeteilt. Richtig ist, dass ich im Dezember 2005 den Bericht aus der Süddeutschen Zeitung vom 16. und 21.09.05 auf der Argenhof-Internetseite gelesen habe. Diese Berichte sind inzwischen dort gelöscht und ich lege sie diesem Schreiben als Ausdruck bei.

Da ich es so handhabe, mich vor einer Anfrage genauer zu informieren, dauerte es bis zum 08.02.06 ehe ich meine Anfrage an Sie schickte.

Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass Sie bei einem laufenden Ermittlungsverfahren keine Einzelheiten bekannt geben können.

Was ich jedoch nicht verstehen kann, ist, dass die von Ihnen beauftragten vier sachverständigen Amtstierärzte bei der Kontrolluntersuchung im September 2005 für eine Beurteilung von „offensichtlichen Mängeln“ auf Hinweise vom internen Gnadenhofpersonal angewiesen sind.

Immerhin handelte es sich dabei ja nicht um eine Routinekontrolle, sondern um einen Durchungsbeschluss vom Amtsgericht Wangen. Diesem lag eine Anzeige u.a. auch wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz vor. Dies hätte auf jeden Fall eine gründliche Kontrolle erfordert.

Auch wenn vielleicht nicht die erforderlichen Hinweise vom internen Personal, das sich in einem abhängiger Dienstverhältnis zur verantwortlichen Betreiberin befindet, kommen, sollten Augen, Sachverstand und evtl. ein Taschenrechner ausreichen, die vorhandenen Mängel zu erkennen.

Sie argumentieren:

1. „Die Haltung der Hunde in der ehem. Reithalle stellt eine Mischung aus Zwingerhaltung, Gruppenhaltung

   und Auslaufhaltung dar, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Hunde den

   überwiegenden Teil des Tages im Zwinger verbringen.“

Hier muss ich doch fragen: Woraus ist das zu schliessen? Aus einer Aussage der Betreiberin?

Der gesunde Menschenverstand sagt doch schon, dass dies aus räumlichen und Hundeanzahl-Gründen einfach nicht möglich ist. In dieser Halle befinden sich ca. 40 Zwingereinheiten. Kein weiterer Auslauf. lediglich Verbindungsgänge und ein etwas größerer Eingangsbereich. Ein Freilauf kann demzufolge nicht in der Halle stattfinden, sondern muss auf den Aussenfreilaufflächen durchgeführt werden. Und wie Sie auch richtig bemerken, handelt es sich um eine „spezielle Tierklientel“, sprich keine „Schmusehunde“, die einfach so in großer Gruppe in einen Freilauf gelassen werden können. Es geht also nur einzeln bzw. in Kleinstgruppen. Solche Freilaufaktionen pro Tag und Hund sind jedoch bei der vorhandenen Personalanzahl und den zur Verfügung stehenden 3 Auslaufflächen nicht realisierbar.
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2.  „Die räumlichen Voraussetzungen nach §5 liegen für die Reithalle vor.“
Das ist schlichtweg unrichtig, bzw. wird falsch dargestellt. 

Der §5 sagt u.a. aus: „Abweichend von Satz 1 Nr. 1 muss für einen Hund, der regelmäßig an mindestens fünf Tagen in der Woche den überwiegenden Teil des Tages außerhalb des Zwingers verbringt, die uneingeschränkt benutzbare Zwingerfläche mindestens sechs Quadratmeter betragen.“
Da dies auf keinen Hund zutrifft, ist die Zwingerfläche zu klein!

Ebenso wird der § 2 „Allgemeine Anforderungen an das Halten“, insbesondere die Punkte „ausreichend Auslauf im Freien“ und „Einem einzeln gehaltenen Hund ist täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen zu gewähren, um das Gemeinschaftsbedürfnis des Hundes zu befriedigen.“ nicht eingehalten.

Es mag ja sein, dass den kontrollierenden Tierärzten dies zugesichert wurde, doch ein Nachweis dafür hätte niemals erbracht werden können. Die vorhandene Zahl an Betreuungspersonen, speziell für die Hunde, kann dies einfach nicht realisieren.

Rechnen Sie doch einfach einmal: 

4 Betreuungspersonen für die Hunde, die jedoch teilweise auch mit anderen Aufgaben betreut sind.

Das ergibt bestenfalls, wenn niemand krank ist, oder Urlaub hat, ein Zeitvolumen von 32 Stunden pro Tag abzüglich ca. 7 Stunden für sonstige Aufgaben, = 25 Stunden Gesamtzeit für die Hundebetreuung.

Aufwand für die Reinigung der insgesamt ca. 60 Hundezwinger (Halle+Aussen): ca. 4 Stunden 

Fütterung, Gesundheitskontrolle und Pflege von ca. 80 Hunden: 5 Stunden

Es verbleiben ca. 16 Stunden für 80 Hunde = 12 Minuten pro Hund!
(Und das auch nur, wenn keine außergewöhnlichen Ereignisse hinzukommen.)

Ist das die „Möglichkeit zum längeren Umgang mit einer Betreuungsperson“?

Oder gehen Sie davon aus, dass in diesen 12 Minuten die Hunde einzeln oder in Kleinstgruppen in die vorhandenen 3 Auslaufmöglichkeiten verbracht und wieder zurückgeholt werden können?
Herr Dr. Hartmann, den von Ihnen beauftragten verantwortlichen Kontrolleuren werfe ich somit vor, nicht ausreichend sorgfältig genug geprüft und recherchiert zu haben.

Sie haben sich schlichtweg von Angaben der Frau Christiane Rohn, die ihnen anscheinend einen unrealistischen Personalstand und eventuelle ständige zusätzliche Helfer vorgegaukelt hat, täuschen lassen.

Nachdem, was ich bislang an Informationen habe, gehe ich von folgenden aus: 

1. Es wird zur Zeit ca. 80 Hunde auf dem Hof geben (Halle + Außenzwinger) 

2. Die Hunde, die an Besuchertagen in den Ausläufen zu sehen sind, ist eine Gruppe von ca. 10-15 Hunden (darunter auch die attraktiven Wolfshybriden) 

3. Der größte Teil der "Hallenhunde" wird bestenfalls in der Zeit der Zwingerreinigung in den dann abgetrennten Hallengängen herumlaufen können. 

4. Für einen Grossteil der Hunde (darunter auch die Hirtenhunde) besteht die Anweisung durch Ch.Rohn: "Auslauf nur mit mir, da für andere zu gefährlich." Nur: Ch.Rohn konnte meines Wissens nicht bei solchen Ausläufen beobachtet werden und ist zeitlich dazu nicht in der Lage.  Faktisch haben die also Auslaufverbot. 

5. Es gibt eine Gruppe von "Gassigehern", denen jedoch auch nur bestimmte Hunde anvertraut werden. 

Daher mein persönliches Fazit: 

Geregelte Auslaufmöglichkeiten von mind. 1Std./pro Tag und das jeden Tag, hat kein Hund. 

Für mind. 50% der Hunde ist das Wort "Auslauf" ein Fremdwort.

Beweis: Erhebliche Gesundheitsmängel bei Hunden, die in den letzten Monaten abgeholt wurden.

Dies ist jedoch keine einfache Ordnungswidrigkeit wegen eines Verstoßes gegen die Hundeverordnung, sondern ein Straftatbestand gemäß Tierschutzgesetz §2, Absatz 1-3. Und da dies fortlaufend über mehrere Jahre betrieben wurde, greift hier der Straftatbestand §17.2.
Ich werde deshalb eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Strafvereitelung im Amt gegen die zuständigen Amtsveterinäre einleiten.

Sie Herr Dr. Hartmann möchte ich bitten, einmal darüber nachzudenken, ob eine Person, die jahrelang gegen Tierschutzbestimmungen verstößt (egal ob bislang aktenkundig oder nicht) geeignet ist, eine Haltungserlaubnis nach §11 TierSchG auch weiterhin haben darf.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper

